
Allgemeine Geschäftsbedingungen der ZIRO GmbH 
 

1 . )  Geltungsbereich: 
1.1 .  Diese Allgemeinen  Geschäft sbedingungen 
(AGB) regeln a l le Rechtsbeziehungen zwischen der  
ZIRO GmbH (im Folgenden  kurz „ZIRO“ genannt ) 
und  natür l ichen  und  ju ri st i schen  Personen  (im Fol-
genden kurz „Kunde“ genannt ).  
1 .2 .  Vereinbarungsgemäß gelten  diese AGB nich t  
nur  fü r  das  erste Rechtsgeschäft ,  sondern  ausdrück-
l ich  auch  für  sämt l iche weitere Rechtsgeschäfte 
gegenüber  unternehmerischen Kunden,  selbst  wenn  
im Einzelfa l l ,  insbesondere bei  künft igen  Ergän-
zungs-  oder  Folgeauft rägen  darauf  nicht  ausdrück-
l ich Bezug genommen wird/wurde.  Abweichende 
bzw.  ergänzende Best immungen  oder  AGB des 
Kunden  s ind nur  dann  wirksam,  wenn ZIRO d iesen 
ausdrücklich  (gegenüber  unternehmerischen  Kunden  
schri ft li ch) zust immt.  Selbst  wenn  ZIRO den  AGB 
des  Kunden  nich t  widerspricht ,  gi lt  dies  nicht  a ls 
Anerkenntn is  derselben.  
2. )  Vertragsabschluss/Angebot: 

2.1 .  Angebote sind  unverb ind lich,  ebenfa l ls  Kos-
tenvoransch läge.  Kostenvoransch läge s ind  jeden-
fa l ls  entgelt l ich,  wobei  Verbraucher  vor  Erstel lung 
des  Kostenvoransch lages auf  d ie Entgelt lichkeit  
hingewiesen  werden.  Ein  Vert ragsabsch luss  kommt 
entweder  durch  Unterfert igung des Angebotes  oder 
der Auft ragstät igung durch  den Kunden  zu Stande.   
2 .2 .  Der  Schri ftverkehr  zwischen  ZIRO und  dem 
Kunden  erfolgt  vereinbarungsgemäß aussch ließ lich  
per Post ,  E-Mai l  oder Fax.   
3. )  Leistungsumfang: 
3.1 .  Beginn,  Dauer  und  Ort  der  Leis tungsausführung 
ergib t  sich  aussch ließ lich  aus den  von  beiden  Ver-
t ragstei len  unterfert igten  Vereinbarungsunter lagen 
bzw.  beginnt  diese,  sobald  der  Kunde a l le bau li -
chen,  technischen  sowie recht l ichen  Voraussetzun-
gen  zur  Ausführung geschaffen  hat .  Den  Kunden 
t ri f ft  eine Mitwirkungspflicht ,  insbesondere im 
Hinblick  auf  mögliche Gefahrenquellen .  Kommt 
dieser  seiner Mitwirkungspfl icht  nich t  nach,  is t  –  
aussch ließ lich  im Hinblick  auf die in  Folge fa lscher  
Kundenangaben  nich t  voll  gegebene Leis tungsfä-
higkeit  –  die Leis tung von  ZIRO nicht  mangelhaft .  
Zumutbare und  sach lich  gerecht fert igte,  geringfügi -
ge Änderungen  der  Leis tungsausführung gelten  vom 
Kunden  a ls  vorweg genehmigt .  Gegenüber  Verbrau-
chern  muss  diesbezüglich  eine en tsprechende Ver-
einbarung gesch lossen werden.  
3.2 .  ZIRO ist  auch  berechtigt ,  Tei l-  und  Vorliefe-
rungen durchzuführen.  
3.3 .  Leistungsfri sten  und  Termine verschieben  s ich,  
wenn  höhere Gewalt ,  St reik ,  nicht  vorhersehbare 
und  von  ZIRO nich t  verschuldete Verzögerungen 
von  deren  Zulieferer  oder  sonst igen  vergleichbaren  
Ereignissen ,  die nicht  im Einflussbereich  von  ZIRO 
liegen,  gegeben  is t /s ind.  Diese Termine und  Fristen,  
die durch derart ige Ereignisse nicht  eingehalten 
werden  können,  werden  maximal um jenen  Zeit raum 
verlängert ,  während  dessen das  entsprechende Er-
eign is  andauert .  Hat  die Verzögerung des  Beginnes 
der  Leis tungsausführung oder  der  tatsäch lichen 
Ausführung der  Kunde zu  ver t reten,  so werden 
ebenfa l ls diese Termine und Fri sten  entsprechend 
verschoben .  Liefer-  und  Fert igs tel lungstermine s ind 
dann  verbind lich,  wenn  deren  Einhaltung vereinbart  
wurde.  Bei  Leis tungsverzug durch  ZIRO steht  dem 
Kunden  ein  entsprechendes  Recht  auf  Rücktr i t t  vom 
Vert rag im Sinne der  gesetzl ichen  Best immungen 
zu ,  wobei  ein  Rückt ri t t  ers t  nach  Setzung einer 
angemessenen Nachfr ist  zu lässig is t .  
 
 

4. )  Gefahrtragung: 
Die Gefahr  fü r  von  ZIRO angelieferten und  am 
Leis tungsort  gelagerten  oder  montierten  Materia lien  
und  Geräten  t rägt  der  Kunde.  Vom Kunden  ver-
schuldete Verluste und  Beschädigungen  gehen  zu 
seinen  Lasten .  
5.  Annahmeverzug: 
Soll te der  Kunde länger  a ls  4  Wochen  in  Annahme-
verzug sein ,  kann  ZIRO bei  aufrechtem Vert rag 
über  die fü r  die Leis tungsausführung spezi fizierten  
Gerä te und  Materia len anderwert ig verfügen .  Bei  
Annahmeverzug des  Kunden  is t  ZIRO auch  berech-
t igt ,  bei  Bestehen  auf  Vert ragserfü l lung d ie Ware 
einzu lagern ,  wofür eine Lagergebühr  in Höhe von 
EUR 5,00  pro m²  pro Tag in  Rechnung gestel l t  
wi rd.  Davon  unberührt  b leibt  aber  auch  das Recht ,  
das  Entgelt  fü r  die erbrachten  Leis tungen  fä l l ig  zu 
s tel len  und nach  angemessener  Nachfri st  vom Ver-
t rag zurückzut reten .  Im Falle eines  berech tigten 
Rücktr i t t s  vom Vert rag kann  ein  pauschalierter 
Schadenersatz in  Höhe von  20  % des  Auft ragswertes  
zuzüglich  USt  ver langt  werden .  Die Geltendma-
chung eines  höheren,  den  pauschalierten  Schadener-
satz übers teigenden Schadens i st  zu lässig.   
6. )  Eigentumsvorbehalt: 
Die von  ZIRO geliefer te,  montierte oder  sonst  
übergebene Ware b leibt  bis  zur  vollständigen Be-
zah lung Eigentum von  ZIRO. Soll te  der  Kunde in  
Zahlungsverzug geraten ,  so i st  ZIRO bei  angemes-
sener  Nachfr ist setzung berechtigt ,  die Vorbehalts -
ware herauszuverlangen.  Der  Kunde hat  ZIRO von 
der  Eröffnung eines  Insolvenzverfahrens  bzw.  Pfän-
dung der  Vorbehalt sware unverzüglich  zu  verstän-
digen .  Notwendige und  zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung angemessene Kosten  trägt  der 
Kunde.  In  der  Geltendmachung des  Eigentumsvor-
behaltes  li egt  nur  dann  ein  Rückt r i t t  vom Vert rag,  
wenn  dieser ausdrücklich  erk lärt  wi rd.  Die zurück-
genommene Vorbehaltsware darf  ZIRO gegenüber 
unternehmerischen  Kunden  freihändig und  bes tmög-
l ich verwerten.   
7. )  Geistiges Eigentum: 

Pläne,  Skizzen,  Kostenvoransch läge und  sonst ige 
Unter lagen,  die von  ZIRO bei -  bzw.  hergestel lt  
wurden,  b leiben  geist iges  Eigentum von  ZIRO.  Die 
Verwendung derar t iger  Unter lagen  außerhalb  der  
best immungsgemäßen  Nutzung,  insbesondere die 
Wei tergabe,  Vervielfä lt igung,  Veröffent lichung und 
Zurverfügungstel lung einsch ließ lich auch  nur  aus-
zugsweisen  Kopierens  bedarf  der  ausdrücklichen 
Zustimmung von  ZIRO.  Der  Kunde verpf lichtet  sich 
wei ters  zur  Geheimhaltung des  ihm aus  der  Ge-
schäft sbeziehung zugegangenen  Wissens  gegenüber  
Dri t ten.  
8. )  Gewährleistung: 

Die Gewährlei stungsfr ist  fü r  von  ZIRO erbrach ten 
Leis tungen  bet rägt  gegenüber  un ternehmerischen 
Kunden  1 Jahr  ab  Übergabe.  Der  Zei tpunkt  der  
Übergabe ist  der  Fer t igstel lungszei tpunkt ,  spätes-
tens  jedoch ,  wenn der  Kunde die Leis tung in seine 
Verfügungsmacht  übernommen hat  oder  die Über-
nahme ohne Angaben  von  Gründen  verweiger t  hat .  
Behebungen  eines  vom Kunden  behaupteten  Man-
gels  s tel len  kein  Anerkenntn is  dieses  vom Kunden 
behaupteten  Mangels dar.  Zur  Mängelbehebung sind 
ZIRO sei tens  des un ternehmerischen  Kunden  zu-
mindest  zwei  Versuche einzuräumen.  Bei  unberech-
t igten  Mängelbehauptungen  sind  ZIRO die ents tan-
denen Aufwendungen  für  die Fests tel lung der  Man-
gelfreihei t  oder  Feh lerbehebung zu  ersetzen.  Män-
gel  am Liefergegenstand  s ind jedenfa l ls  unverzüg-
l ich  anzuzeigen.  Wird  eine Mängelrüge n icht  recht -
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zei t ig erhoben,  gi lt  die Ware a ls  genehmigt .  Jeden-
fa l ls  t ri f ft  den  Kunden  die Obliegenheit ,  eine un-
verzügliche Mängelfest stel lung durch  ZIRO zu 
ermöglichen.  
9. )  Entgel t: 

Die Höhe des  jewei l igen  Entgeltes  ergibt  sich  aus 
dem von  Kunden  unterfert igten  Auft rag.  Wird  vom 
Kunden  ein  Auft rag ohne vorheriges  Anbot  sei tens  
ZIRO er tei l t ,  so kann  ZIRO jenes  Entgelt  gel tend 
machen ,  das  seinen  üb lichen  Kondit ionen  ent -
spr icht .  Für  vom Kunden  angeordnete Leis tungen,  
die im ursprünglichen  Auft rag nicht  entha lten  sind ,  
besteh t  Anspruch  auf  ein  angemessenes  Entgelt .  
ZIRO ist  weiters  berecht igt ,  das  vert raglich verein-
barte Entgelt  anzupassen,  sofern  eine Änderung der 
Lohnkosten  durch  Gesetz,  Verordnung,  Kollek tiv-
ver t rag,  Betr iebsvereinbarung oder  anderer  zur  
Leis tungserbringung notwendiger  Kostenfak toren 
wie Mater ia lkosten ,  Rohstoffkosten  sei t  Vert ragsab-
sch luss  einget reten  sind.  Die Anpassung erfolgt  in  
dem Ausmaß,  in  dem s ich  die ta tsäch lichen  Herstel-
lungskosten  im Zeitpunkt  des  Vert ragsabsch lusses 
gegenüber  jenen  im Zeitpunkt  der  ta tsäch lichen 
Leis tungserbringung ändern.  Die Zahlung des  Ent -
gel tes  erfolgt  en tsprechend der abgesch lossenen 
Vereinbarung.  Die Berechtigung zu  einem Skonto-
abzug bedarf  einer  ausdrücklichen  Vereinbarung.  
Bei  Zahlungsverzug hat  der  Kunde ZIRO sämt liche 
dadurch  entstandenen,  zweckmäßigen  und  notwen-
digen  Kosten,  wie insbesondere Aufwendungen für 
Mahnungen ,  Inkassoversuche und  a l lfä l l ige gericht -
l iche oder  außergericht lichen Rechtsanwalt skosten 
sowie 14  % Verzugszinsen  bzw.  bei  unternehmeri -
schen  Kunden  9,2  Prozentpunkte über  dem Basis-
zinssatz zu  ersetzen.  Kommt der  un ternehmerische 
Kunde im Rahmen anderer  mit  uns  bestehender 
Vert ragsverhä ltnisse in  Zahlungsverzug,  so sind wir  
berechtigt ,  die Erfü l lung unserer  Verpfl ichtungen  
aus  diesem Vert rag bis  zur Erfü l lung durch  den 
Kunden  einzustel len.  ZIRO is t  dann  auch  berech-
t igt ,  a l le  Forderungen  für  berei t s  erbrachte Leis tun-
gen  aus  der  laufenden  Geschäft sbeziehung mi t  dem 
Kunden  fä l l ig zu stel len .  Dies  gi lt  gegenüber  Ver-
brauchern  a ls  Kunden  nur  für  den  Fall ,  dass  eine 
rückständige Leis tung zumindest  sei t  4  Wochen 
fä l l ig  i st  und  ZIRO unter  Androhung d ieser  Folge  
den  Kunden  unter  Setzung einer  Nachfri st  von  min-
destens  2  Wochen  erfolglos  gemahnt  ha t .  Eine Auf-
rechnung durch  den  Kunden  f indet  nich t  s tat t ,  so-
fern  Gegenforderungen  nicht  ger icht lich  fes tgestel l t  
oder  von  ZIRO anerkannt  wurden.  Bei  Überschrei -
tung der  Zahlungsfris t  verfa llen  a l lfä l l ig  gewährte 
Nachlässe.   
10. )  Bonitätsprüfung: 
Der Kunde erk lärt  sein  ausdrückliches  Einverständ-
nis,  dass seine Daten  ausschließ lich  zum Zwecke 
des  Gläubigerschutzes  an  die s taa t lich  bevorrech te-
ten  Gläubigerschutzverbände übermit tel t  werden  
dürfen.  
11. )  Haf tung: 
11.1 .  Wegen  Verletzung ver t raglicher  oder vorver-
t raglicher  Pf lich ten,  insbesondere wegen  Unmög-
l ichkeit ,  Verzug etc.  haftet  ZIRO bei  Vermögens-
schäden  nur  im Falle von  Vorsatz und  grober  Fahr-
lässigkei t .  Gegenüber  unternehmerischen  Kunden  
i st  die Haftung beschränkt  mi t  dem Haftungs-
höchstbetrag einer a l lenfa l ls durch ZIRO abge-
sch lossenen Haftpf l ichtversicherung.  Diese Be-
schränkung gi lt  auch  hins icht lich  eines Schadens an 
einer  Sache,  die ZIRO zur  Bearbei tung übernommen 
hat .  Gegenüber  Verbrauchern gi l t  d ies  jedoch  nur 
dann ,  wenn  dies  einzelver traglich  ausgehandelt  
wurde.  Schadenersatzansprüche unternehmerischer 
Kunden  sind  bei  sonst igem Verfa l l  binnen  6  Mona-

ten  gericht lich  gel tend  zu machen.  Der Haftungs-
aussch luss  umfass t  auch  Ansprüche gegen  Mitarbei-
ter ,  Vert reter  und  Erfü l lungsgehi lfen  von  ZIRO.  Die 
Haftung von  ZIRO is t  weiters  fü r  Schäden  durch 
unsachgemäße Behandlung oder  Lagerung,  Überbe-
anspruchung,  Nichtbefolgen  von  Bedienungs-  und  
Ins ta l lat ionsvorschri ften,  feh lerhaf ter  Montage,  
Inbet riebnahme,  Wartung,  Instandhaltung durch den 
Kunden  oder  n icht  von  ZIRO adressierte Dri t te  oder 
natür l iche Abnützung ausgesch lossen.  Sofern  der 
Kunde für  von  ZIRO verursachte Schäden  Versiche-
rungslei stungen  durch  eine eigene oder  zu  seinen 
Gunsten  abgesch lossene Schadensversicherung in 
Anspruch nehmen kann,  so verpf lichtet  s ich der  
Kunde zur  Inanspruchnahme der  Versicherungsleis-
tung und  beschränkt  sich  d ie Haftung von  ZIRO 
insoweit  auf  die Nachtei le,  die dem Kunden durch  
die Inanspruchnahme dieser Vers icherung (z.B.  
höhere Versicherungsprämie)  entstehen.   
11.2 .  Ertei lt  der  Kunde vom Auft rag abweichende 
Anweisungen  an  Mitarbeiter  von  ZIRO,  so haf tet  
der  Kunde für  a l lenfa l ls  daraus  resu lt ierende Män-
gel  bzw.  Schäden  und  werden daher  d ie diesbezüg-
l ichen  Gewährlei stungs- und Schadenersatzansprü-
che gegenüber  ZIRO ausdrücklich  ausgesch lossen .   
12. )  Schlussbestimmungen: 

12.1 .  Es  gi l t  österreichisches  Recht .  Die Best im-
mungen  des UN-Kaufrechtes  f inden  keine Anwen-
dung.   
12.2 .  Als  Gerichtsstand für a lle  s ich  mit telbar  oder 
unmittelbar  aus  dem Vert rag ergebende St rei t igkei -
ten  wird  das  Bezirksgericht  Weiz vereinbart .  Wenn 
der  Kunde ein  Verbraucher  is t ,  gi l t  dieser  Gerich ts-
s tand  nur dann a ls  vereinbart ,  wenn  der  Kunde in 
diesem Gerichtssprengel  seinen  Wohnsitz,  gewöhn-
l ichen  Aufentha lt  oder  Ort  der  Beschäft igung ha t  
oder wenn der Kunde im Ausland wohnt .   
12.3 .  Soll ten  einzelne Best immungen  des  Vert rages 
mit  dem Kunden  einsch ließ lich  dieser  a l lgemeinen 
Geschäft sbedingungen ganz oder  tei lweise unwirk-
sam sein  oder  werden,  so wird  hiedurch  die Gült ig-
kei t  der  übrigen  Best immungen  n icht  berührt .  Die 
ganz oder  tei lweise unwirksame Regelung wird  
durch  eine Regelung ersetzt ,  deren  wirt schaft l icher 
Zweck  dem der  unwirksamen möglichst  nahe 
kommt.  Änderungen  von  Namen, Anschri ft ,  Rechts-
form oder  anderer  relevanten Informationen  hat  der  
Kunde ZIRO umgehend  schrif t li ch bekannt  zu  ge-
ben .   
12.4 .  Nebenabreden bedürfen der Schrif tform. 
12.5 .  Diese AGB können jederzei t  über  die Websei -
te www.zi ro.a t  abgerufen und ausgedruckt  werden.  
 


